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Rechtsgrundlage 
 
Nach § 13a Baugesetzbuch kann die Aufstellung eines Bebauungsplans, der die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zum 
Ziel hat, im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung darf dabei nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die dem Bebauungsplan entgegenstehenden Darstellungen im Flächennutzungsplan werden mit 
Inkrafttreten des Bebauungsplans obsolet. Der Flächennutzungsplan muss daher im Wege der 
Berichtigung angepasst werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstel-
lung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung und ohne Umweltprüfung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Ge-
nehmigung. 
 
 
 
 
 
 
 
Planberichtigung 
 
Die Stadt Nürnberg reagiert mit dem Bebauungsplan Nr. 4577 „Wilhelmshavener Straße“ für ein Gebiet 
zwischen Wilhelmshavener Straße, Emdener Straße, Baltrumer Straße und Erlanger Straße auf den 
hohen Wohnbedarf im Stadtgebiet. Aufgrund der exponierten Lage wird eine städtebauliche und archi-
tektonisch besonders qualitätsvolle Bebauung angestrebt. Eine dem Standort angemessene verdich-
tete Bauweise wird durch ein qualitativ hochwertiges Angebot an Grünflächen kompensiert. Auch durch 
die sehr gute Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (Ausbau und Verlänge-
rung der Stadtbahn Thon - Am Wegfeld, neue Anbindung an die Ringbuslinie) ist das Plangebiet für 
eine Wohnnutzung gut geeignet.   
 
Es wird folgendes Planungsziel verfolgt: 
 
Schaffung von Wohnbebauung in verdichteter Bauweise. 

 
Dafür wird im Planbereich neben dem Allgemeinen Wohngebiet auch eine weitläufige öffentliche Grün-
fläche festgesetzt. 
 
Diese Festsetzungen können nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg 
entwickelt werden, da dieser den Bereich als gemischte Baufläche darstellt. Das Gebiet liegt zudem 
in einem Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG, nicht aber in einem Lärmschutzbereich des Flughafens 
Nürnberg (nachrichtliche Übernahme). 
  
Der FNP wird berichtigt durch die Darstellung Wohnbaufläche. 
 
Im vorliegendem Fall handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13a BauGB. 
 
Durch die Anpassung der Darstellung wird die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Nürn-
berg nicht beeinträchtigt. 
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Der Bebauungsplan Nr. 4577 „Wilhelmshavener Straße“ für ein Gebiet zwischen Wilhelmshavener 
Straße, Emdener Straße, Baltrumer Straße und Erlanger Straße wurde am 29.01.2015 vom Stadtpla-
nungsausschuss der Stadt Nürnberg als Satzung beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung er-
folgte am 08.04.2015 
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